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nicht über to Wochen znrükkbebalten werden. Nach Verfluß dieser
Termine kann der Bibliothekar die Bücher zurükkfordern. —
§ S Vc lorene oder stark beschädigte Bücher müssen von dem
Kapitel/ in welchem der Schaden geschehen ist, zu einem von der
Kommission zu bestimmenden Preise vergütet werden, und zwar
Zeitschriften nach einzelnen Heften, insofern solche in der
Buchhandlung zu haben stnd, geschlossene Werke ganz, wogegen das
Exemplar dem Kapitel als Eigenthum zufällt. Dem Kapitel steht
VlekurS an den Schädiger offen. — Die Empfänger einzelner Bücher

auS der Bibliothek erhalten diese auf ibre eigene Garantie
hin und stnd in Abstcht auf Schädigungen obigen Bestimmungen
unterworfen. — Z. in. Damit der Bibliothekar keine Bücher in
ein Kapitel sende, welche stch in der betreffenden Kapitelsbibliv«
tbek vorfinden, hat jeder Konfcrenzdirektor demselben jährlich ein
Verzeichniß der in der KapitelSdibliothek angeschafften Bücher
einzusenden.

Baden, Großherzogthnm.
Verordnung, die jährlichen Schullehrcrversamm-

lungen und die Lesezirkel betreffend. Am 30.
Oktober 1S37 hat d->S Ministerium des Innern auf den
Vorschlag der Oberschulkonferenz verordnet:

8. r. Zur theoretischen und praktischen.Fortbildung der Schul-
lebrer werden jährliche Versammlungen derselben (Schulconvcnte)
jeweilen im September unter der Leitung des Bezirks-Schulvlsita-
torS und in der Regel in dessen Wohnort veranstaltet, so wie auch

Schullehrerlesezirkel gehalten. — §- 2 Bei der Schullehrerversammlung

haben alle dem betreffenden Schulvisttator untergeordneten
Hauptlehrer, vnterlebrer und Hülfslehrcr zu erscheinen. Der erste

Beamtete des Bezirkes, oder ein anderer, von der KreiSregirung
zu ernennender Commissär wobnt der Versammlung bei; auch werden

sämmtliche Geistliche des Bezirkes vom Tage derselben in Kenntniß

gesetzt, damit ste dabei erscheinen können. —§. Z. Schon im Mat
bestimmt der Visttator den Tag dieser Versammlung und gibt dabei

den Lehrern aus dem Gebiete der Pädagogik und Methodik eine

oder mehre Fragen auf, welche weder zu allgemein, noch zu
umfassend sein sollen und praktischen Werth haben. Zeder Lehrer sendet

die von idm verfaßte Beantwortung dieser Fragen im August

an den Schulvisttator ein. — §. 4 Der Schulvisttator durchgeht
die Arbeite» und legt sie mit einem kurzen, zugleich eine

Beurtheilung derselben enthaltenden Auszüge der Versammlung vor.
Bei der Versammlung findet sodann darüber und über andere
Gegenstände des VolksunrernchtS und der Erziehung, insbesondere

auch über die von den einzelne» Lehrern mitzutheilenden
bemerkenswerthen Erfahrungen aus ihrem AmtSleben eine gemeinschaftliche

Besprechung u.id .Scurth«lung nach der Anleitung des Vi-
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sitatorS Statt. — §. 5. Zugleich haben drei (vom Disttator bei
der Versammlung des vorhergehenden Jahres zu bestimmende) Lxh-
rer Proben ihrer UNterrichtSertheilung in den verschiedenen
Lehrgegenständen mit einer vom Visttator zu bezeichnenden Schülerklasse

zu geben. Bei der Auswahl dieser drei zu den UnrerrichtS-
iibungen bestimmten Lehrer wird unter sämmtlichen Haupt-, Unter

- und Hülsslehrern des Bezirkes jeweilen abgewechselt; jedoch

werden die jüngeren Lehrer dabei besonders berükksichtigt- — §. 6.
Bei j,der Versammlung der Lehrer werden zugleich die Angelegenheiten

der in jedem Bezirke bestehenden, oder zu bildenden
Lesegesellschaft, an welcher alle Lehrer, und zwar die Unter - und HülfS-
lehrer gegen den halben Beitrag Theil zu nehmen haben, berathen.
Die bei der Versammlung anwesenden Lehrer berathschlagen
insbesondere über die vom Echulvisttator zu entwerfenden Statuten,
wählen einen Geschäftsführer und beschließen durch Stimmenmehrheit

über die Anschaffung neuer, so wie über die Abschaffung oder
den Verkauf schon vorhandener Leseschriften, die steh sämmtlich auf
den Schulunterricht uud die Erziehung der Zugend beziehen müssen.

— §.7. Ueber Alles, was nach §. 4, Z und 6 bet der Versammlung

der Lehrer verhandelt wird, führt ein vom Schulvisitator z»
bezeichnendes Mitglied ein kurzes Protokoll, welches vom Visttatoe
und von allen anwesenden Lehrern, so wie von dem landesherrlichen
Sommissäc unterschrieben, sodann vom Ersteren mit Berichten an
die Oberschulbehörde eingesendet wird. Dabei werden der Ober-
schulbehörde zugleich die eingekommenen schriftlichen Arbeiten nebst

dem in §. 4 erwähnten AuSzuge derselben, und ebenso, wenn nach

§ 6 neue LescgesellschaflS-Statuten verfaßt worden, diese vorgelegt.

— §. 8. Alle bei der Versammlung erscheinenden Lehrer
erhalten TagSyebüren aus der Staatskasse, und zwar jeder 1st. 12
kr ohne Rükksicht auf die Entfernung seines Wohnortes vom
Wohnorte des Schulvisttalors. Der landesherrliche Commissär
erhält die gesetzliche Diät, und ebenso der Bezirksschulvisttator,
wenn mit besonderer Genehmigung der Oberschulbehörde die
Versammlung ausnahmsweise außerhalb seines Wohnortes abgehalten
wird.

B a i e r n.
Ausgaben des Staates für daS Schulwesen. Zn

dem Budget für die vierte Finanzperiode hat die Regirung
in diesem Jahre 1,070,733 st. verlangt für » Erziehung und
Bildung.« Die Etändeversammlung beschloß nach dem gut-
ächrlichcn Antrage des Ausschusses, daß diese Summe auf 1,142,733
st. zu erhöhen sei; daß zu weilerer Verbesserung der deutschen
Schulen außer den im Jahr 1831 zu diesem Zwekk bestimmten
244VW fl. noch weitere 7^,000 ff. jährlich verwendet, uud daß
bei Verwendung der auS der allgemeinen und besondern
Schuldotation für die Volksbildung bestimmten Summe überhaupt die
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